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tigt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Un
terlagen von den Hauptverwaltungen anzufordern.

§ 1 0
Die Aktivisten-Kommissionen

(1) Zur bestmöglichen Auswertung der Kenntnisse und 
Erfahrungen der Arbeiter und der Intelligenz in den Be
trieben und in der Verwaltung, insbesondere der Akti
visten, Verdienten Erfinder, Helden der Arbeit und Natio
nalpreisträger, haben die Leiter der Hauptverwaltungen 
Aktivisten-Kommissionen zu bilden.

(2) In diesen Kommissionen ist die Durchführung der 
in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen, der 
Beschlüsse des Kollegiums des Ministeriums sowie der An
ordnungen und Verfügungen des Ministers zu behandeln. 
Die Kommissionen sollen sich ferner mit vordringlichen 
Fragen der Produktion, der Betriebswirtschaft und der 
weiteren Entwicklung des Schwermaschinenbaues befassen 
und die Leiter der Hauptverwaltungen durch Vorschläge 
und kritische Hinweise in ihrer Arbeit unterstützen.

§n
Unterstellte Betriebe und Einrichtungen

(1) Dem Ministerium unterstehen volkseigene Produk
tions-, Konstruktions- und Projektierungsbetriebe sowie 
Hochschulen, Fachschulen und Institute.

(2) Soweit erforderlich, übt das Ministerium im Bahmen 
seiner fachlichen Zuständigkeit auch die Verwaltung von 
Betrieben nach den Bestimmungen der Verordnung vom
6. September 1951 über die Verwaltung und den Schutz 
ausländischen Eigentums in der Deutschen Demokratischen
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